
1.1
Mit Auftragsübergabe 
akzeptiert der Auftrag-
geber unsere Geschäfts-
bedingungen, abweich-
ende Bedingungen
bedürfen der Schriftform. 
Die gelieferten Produkte 
bleiben bis zur voll-
ständigen Bezahlung
unser Eigentum.

1.2
Jeder uns erteilte und
von uns übernommene 
Auftrag ist ein Urheber-
werkvertrag mit lizenz-
rechtlichem Einschlag.

1.3
Unsere Entwürfe, Foto-
grafien, Werk- und Rein-
zeichnungen sind als 
persönliche geistige
Schöpfungen durch das 
Urheberrechtsgesetz ge-
schützt. Ohne unsere
Erlaubnis dürfen sie,
einschließlich der
Urheberbezeichnung, 
weder im Original noch 
bei der Reproduktion oder 
Fortschreibung z.B. bei 
Internetkonzepten ver-
ändert werden. Jede
Nachahmung, auch von
Teilen oder Details, ist 
unzulässig.

1.4
Unsere Arbeiten, ein-
schließlich Fotografien, 
dürfen nur für die verein-
barte Nutzungsart und 
den vereinbarten Zweck 
im vereinbarten Umfang 
verwendet werden.

1.5
Jede anderweitige oder 
weitergehende Nutzung
ist nur mit unserer schrift-
lichen Einwilligung
gestattet. Das gilt insbe-
sondere für die Wieder-
gabe eines Entwurfs in 
einem anderen als dem 
vereinbarten Format oder
für andere Werbemittel.

1.6
Unsere Zustimmung zu 
einer anderweitigen oder 
weitergehenden Nutzung
ist von der Vereinbarung 
eines zusätzlichen Lizenz-
honorars abhängig.

2.1
Eine unentgeltliche
Tätigkeit oder die kosten-
freie Vorlage von Ent-
würfen ist nicht berufs-
üblich.

2.2
Vorschläge des Auftrag-
gebers oder seine
sonstige Mitarbeit haben 
keinen Einfluss auf das 
Honorar; sie begründen
kein Miturheberrecht, es
sei denn, dass dies aus-
drücklich schriftlich
vereinbart worden ist.

2.3
Sonderleistungen, wie
die Umarbeitung oder
Änderung von Rein-
zeichnungen, Manuskript-
studien, Überwachung
der Herstellung werden 
nach Zeitaufwand
gesondert berechnet.

2.4
Unsere Honorare sind
bei Ablieferung der
Arbeiten fällig. Sie sind
ohne Abzug innerhalb von
14 Tagen zahlbar. Bei 
Zahlungsverzug werden 
Verzugszinsen in Höhe
von 8 % über dem je-
weiligen Diskontsatz der
Deutschen Bundesbank 
bzw. dem Basiszinssatz
der Europäischen Zentral-
bank, mindestens aber
10 % berechnet. Unsere
Honorare sind Netto-
beträge zuzüglich Mehrwert-
steuer.

3.1
Alle Entwürfe, gleichgültig
ob sie zur Ausführung 
gelangen oder nicht,
bleiben unser Eigentum.

3.2
Die Originale sind uns
nach angemessener Frist 
unbeschädigt zurückzu-
geben, sofern nicht
ausdrücklich schriftlich
eine gegenteilige Verein-
barung getroffen wurde.
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4.1
Die Überwachung der
Vervielfältigung erfolgt
nur aufgrund einer beson-
deren Vereinbarung.

4.2
Texte werden von uns
nach bestem Wissen
sorgfältig gelesen (Ziffer
6.1 gilt sinngemäß auch
für Texte). Inhalt und
Zuordnung der Texte
werden vom Auftrag-
geber bestimmt und
verantwortet.

5.1
Im Rahmen des
Auftrags besteht für uns 
Gestaltungsfreiheit.

5.2
Die uns vom Auftrag-
geber zur Bearbeitung
und Verwertung über-
lassenen Vorlagen werden 
unter der Voraussetzung 
verwendet, dass dieser 
hierzu berechtigt ist.
Die Unterlagen werden
von uns sorgfältig behan-
delt. Sollten dennoch
Beschädigung oder
Verlust eintreten, haften
wir für den Materialwert. 
Eine weitergehende
Haftung besteht nur,
wenn schriftlich auf den 
außergewöhnlichen Wert 
hingewiesen wurde. Alle
zur Verfügung gestellten
Unterlagen sind vom
Auftraggeber gegen
Verlust, Diebstahl usw. 
versichert.  

6.1
Eine Haftung für wett-
bewerbs- und waren-
zeichenrechtliche Zuläs-
sigkeit unserer Entwürfe 
wird von uns nicht über-
nommen. Für vom Auf-
traggeber zur Vervielfälti-
gung freigegebene
Entwürfe oder Reinzeich-
nungen entfällt jegliche 
Haftung. Wir haften nicht
für vom Auftraggeber
übersehene Fehler.

6.2
Wir gewährleisten die
vertragsgemäße Er-
füllung des übernomm-
enen Auftrags. Sollte
unsere Leistung offen-
sichtlich Fehler oder
Mängel aufweisen, so
sind diese uns umgehend, 
spätestens jedoch binnen 
8 Tagen nach Ablieferung 
unserer Leistung schrift-
lich anzuzeigen. 
Nach dieser Frist gilt
das gelieferte Produkt als
ordnungsgemäß abge-
nommen. Wir haften für 
gesetzlich oder vertraglich 
begründete Schaden-
ersatzansprüche bis
zur doppelten Höhe
unseres Honorars zu-
züglich Mehrwertsteuer.

6.3
Bei der Abwicklung von
Projekten mit Leistungen 
von Drittfirmen, die
direkt faktoriert werden, 
gelten deren Geschäfts-
bedingungen.
Über deren Inhalt wird der 
Auftraggeber auf Wunsch 
informiert.

7.1
Gerichtsstand ist Kiel,
wenn der Auftraggeber 
Kaufmann oder juristische 
Person des öffentlichen 
Rechts ist, oder wenn
der Wohnsitz oder der 
gewöhnliche Aufenthalt
des Auftraggebers
unbekannt ist oder im 
Ausland liegt bzw. dorthin 
verlegt wird. 

Zusatzbedingungen für 
Lieferanten

8.1
Bei Auftragsübernahme
akzeptiert der Auftragneh-
mer folgende Zusatz-
bedingungen zu unseren
allgemeinen Geschäfts-
bedingungen: Wir gehen 
davon aus, dass uns das 
Eigentum an sämtlichen 
speziell zur Erfüllung
dieses Auftrags angefer-
tigten Werkzeugen und
Druckunterlagen (wie z.B. 
Stanzformen, Siebe in
Sonderanfertigung, Präge-
platten, Klischees, Druck-
platten, Matern, Mon-
tagen, Lithografien,
Datenbestände, Fotos, 
Negative und Reinzeich-
nungen) übertragen wird. 
Diese Sachen werden uns 
unverzüglich nach Durch-
führung des Auftrags
unbeschädigt, vollständig
und im Zustand der
Endmontage übersandt.
Von uns überlassene 
Arbeitsunterlagen wie 
Dias, Reinzeichnungen, 
Reinlayouts, Datenbe-
stände auf Datenträgern 
etc. sind unmittelbar nach 
Auftragsende mit Abliefer-
nachweis zurückzugeben. 
Bei Verlust dieser Unter-
lagen ist Schadenersatz in 
branchenüblicher Höhe zu 
erstatten. Vor Herstellung 
der Lithografie ist uns eine 
letzte, zusammenhängende, 
dem Endprodukt entspre-
chende Ozalid-Kopie vorzu-
legen. Geschieht dies nicht, 
haftet die Lithoanstalt oder 
Druckerei für fehlerhafte 
Ausführung, gleichgültig, 
von welcher Stelle der 
Fehler verursacht wurde. Vor 
der Ausführung der Verviel-
fältigung sind uns Korrek-
turmuster vorzulegen. Wird 
vor Druckfreigabe durch uns 
mit der Vervielfältigung be-
gonnen, haftet die Druckerei 
analog der Ausführung 
der Lithoanstalt. Von allen 
vervielfältigten Arbeiten 
sind uns üblicherweise 20 
einwandfreie, ungefaltete 
Belege (bei wertvollen 
Stücken eine angemessene 
Anzahl) unentgeltlich zu 
überlassen. Sie erkennen 
an, dass Ihre allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bzw. 
Lieferungsbedingungen 
insoweit nicht gelten, als 
sie diesen Regelungen 
und unseren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 
widersprechen sollten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen


